
Anfrage an Polizeipräsidentin Heide Flachskampf-Hagemann 

• Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf und der 

Justizminister von NRW vertreten den 

Standpunkt, es sei gegen mich kein Tatbestand 

geschildert worden, der den Verdacht einer 

Straftat ergebe. 

• Trotzdem zeigten mich Beamte der 

Schutzpolizei in Oberhausen an, und ich wurde 

von der Kriminalpolizei zur Vernehmung 

vorgeladen. 

• Im April 2004 bat ich Polizeipräsidentin Heide 

Flachskampf-Hagemann um Erläuterung. 

• Auf die Antwort warte ich bis heute... 











Alfred Bomanns Roßbachstraße 15
46149 Oberhausen

28. April 2004

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen

An die
Polizeipräsidentin von Oberhausen
Friedensplatz 2

46045 Oberhausen

Betreff: Vernehmung vom 19. Mai 2000

Sehr geehrte Frau Polizeipräsidentin,

am 16. April 2000 kam es zum Einsatz einer Streifenwagenbesatzung auf dem Spielplatz an
der Roßbachstraße, in dessen Folge von Ihren Beamten gegen mich ein Strafanzeige wegen
versuchter Körperverletzung eingeleitet wurde.

Ferner wurde ich für den 19. Mai 2000 als Beschuldigter zur Vernehmung in das damalige
Kriminalkommissariat in Osterfeld vorgeladen.

Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf und der Justizminister von Nordrhein-Westfalen
vertreten den Standpunkt, es sei von den Personen, die mich beschuldigten, kein Tatbestand
geschildert worden, der den Verdacht einer Straftat ergebe.

Hochachtungsvoll

Alfred Bomanns



Alfred Bomanns Roßbachstraße 15
46149 Oberhausen

28. April 2004/10. Juli 2004

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen

An die
Polizeipräsidentin von Oberhausen
Friedensplatz 2

46045 Oberhausen

Betreff: Vernehmung vom 19. Mai 2000

Sehr geehrte Frau Polizeipräsidentin,

am 16. April 2000 kam es zum Einsatz einer Streifenwagenbesatzung auf dem Spielplatz an
der Roßbachstraße, in dessen Folge von Ihren Beamten gegen mich eine Strafanzeige wegen
versuchter Körperverletzung eingeleitet wurde.

Ferner wurde ich für den 19. Mai 2000 als Beschuldigter zur Vernehmung in das damalige
Kriminalkommissariat in Osterfeld vorgeladen.

Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf und der Justizminister von Nordrhein-Westfalen
vertreten den Standpunkt, es sei von den Personen, die mich beschuldigten, kein Tatbestand
geschildert worden, der den Verdacht einer Straftat ergebe.

Hochachtungsvoll

Alfred Bomanns



Alfred Bomanns Roßbachstraße 15
46149 Oberhausen

28. April 2004/10. Juli 2004/16. August 2004

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen

An die
Polizeipräsidentin von Oberhausen
Friedensplatz 2

46045 Oberhausen

Betreff: Vernehmung vom 19. Mai 2000

Sehr geehrte Frau Polizeipräsidentin,

am 16. April 2000 kam es zum Einsatz einer Streifenwagenbesatzung auf dem Spielplatz an
der Roßbachstraße, in dessen Folge von Ihren Beamten gegen mich eine Strafanzeige wegen
versuchter Körperverletzung eingeleitet wurde.

Ferner wurde ich für den 19. Mai 2000 als Beschuldigter zur Vernehmung in das damalige
Kriminalkommissariat in Osterfeld vorgeladen.

Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf und der Justizminister von Nordrhein-Westfalen
vertreten den Standpunkt, es sei von den Personen, die mich beschuldigten, kein Tatbestand
geschildert worden, der den Verdacht einer Straftat ergebe.

Hochachtungsvoll

Alfred Bomanns



Alfred Bomanns Roßbachstraße 15
46149 Oberhausen

28.04./10.07./16.08./22.09.2004

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen

An die
Polizeipräsidentin von Oberhausen
Friedensplatz 2

46045 Oberhausen

Betreff: Vernehmung vom 19. Mai 2000

Sehr geehrte Frau Polizeipräsidentin,

am 16. April 2000 kam es zum Einsatz einer Streifenwagenbesatzung auf dem Spielplatz an
der Roßbachstraße, in dessen Folge von Ihren Beamten gegen mich eine Strafanzeige wegen
versuchter Körperverletzung eingeleitet wurde.

Ferner wurde ich für den 19. Mai 2000 als Beschuldigter zur Vernehmung in das damalige
Kriminalkommissariat in Osterfeld vorgeladen.

Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf und der Justizminister von Nordrhein-Westfalen
vertreten den Standpunkt, es sei von den Personen, die mich beschuldigten, kein Tatbestand
geschildert worden, der den Verdacht einer Straftat ergebe.

Hochachtungsvoll

Alfred Bomanns



• Nachdem sie mein Anschreiben dreimal 

ignoriert hat, antwortet mir 

Polizeipräsidentin Flachskampf-

Hagemann endlich, allerdings 

mißversteht sie meine Anfrage: 





Alfred Bomanns Roßbachstraße 15
46149 Oberhausen

19. Oktober 2004

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen

An die
Polizeipräsidentin von Oberhausen
Friedensplatz 2

46045 Oberhausen

Betreff: Vernehmung vom 19. Mai 2000
Ihr Schreiben vom: 13. Oktober 2004 (Eingang hier: 19. Oktober 2004)

Sehr geehrte Frau Polizeipräsidentin,

es handelt sich nicht darum, ob das Verfahren gegen mich im nachhinein von der Staatsan-
waltschaft Duisburg eingestellt wurde.

Es geht darum, warum Ihre Beamten, die auf dem Spielplatz im Einsatz waren, gegen mich
ein Strafverfahren einleiteten und meine Personalien als Beschuldigter aufnahmen und
warum ich zur Vernehmung vorgeladen wurde, obwohl die Personen auf dem Spielplatz über
mich keinen Tatbestand geschildert haben, der den Verdacht einer Straftat erfüllt. Dies
bekräftigen der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf und der Justizminister von NRW.

Hochachtungsvoll

Alfred Bomanns



• Nun wird Polizeipräsidentin Flachskampf-

Hagemann ihre eigenen Beamten bei der 

Staatsanwaltschaft anzeigen! 

• Ich habe die Beamten keiner Straftat 

beschuldigt, ich wollte nur eine Erklärung. 

• Flachskampf-Hagemann bauscht die Vorgänge 

zu möglichen Straftaten auf und läßt die 

Staatsanwaltschaft ermitteln. Auf diese Weise 

ist sie die für sie offenbar unerwünschte Anfrage 

erst einmal los. 

• Sie kündigt an, ihre Stellungnahme bis zum 

Abschluß der Ermittlungen „zurückzustellen“. In 

Wirklichkeit ist sie sie mir bis heute schuldig 

geblieben. 

• Das folgende Schreiben ist übrigens eine 

Briefvorlage der Polizeipräsidentin: Familie G. 

liegt in einer anderen Sache genau der gleiche 

Text vor. 







• Jetzt bin ich so schlau wie vorher: 

• Zwar habe ich nun schriftlich, daß die 

beteiligten Polizeibeamten sich nicht 

strafbar gemacht haben. Das habe ich aber 

niemals angenommen, daher bringt mir das 

Schreiben der Staatsanwaltschaft keine 

neuen Erkenntnisse. 

• Warum die Beamten mich anzeigten und 

zur Vernehmung vorluden, das weiß ich 

immer noch nicht. 

• Polizeipräsidentin Flachskampf-Hagemann 

weiß es auch nicht, aber es ist ihr 

gleichgültig. Jedenfalls äußert sie sich nicht 

mehr zu dem Sachverhalt. 



Alfred Bomanns Roßbachstraße 15
46149 Oberhausen

5. August 2005

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen

Polizeipräsidium Oberhausen
Frau Polizeipräsidentin Flachskampf-Hagemann
Telefax 826-2009
Friedensplatz 2

46045 Oberhausen

Betreff: Vernehmung vom 19. Mai 2000
Ihr Schreiben vom: 22. Oktober 2004
Ihr Zeichen: PPin 1571-36/04

Sehr geehrte Frau Polizeipräsidentin Flachskampf-Hagemann,

in der oben genannten Sache hielten Sie es für geboten, die Staatsanwaltschaft Duisburg
einzuschalten.

Sie sagten mir zu, unaufgefordert auf die Angelegenheit zurückzukommen. Dies ist bisher
nicht geschehen. Inzwischen sind neun Monate vergangen. Daher bringe ich Ihnen den
Vorgang in Erinnerung.

Hochachtungsvoll

Alfred Bomanns





Alfred Bomanns Roßbachstraße 15
46149 Oberhausen

10. August 2005

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen

Polizeipräsidium Oberhausen
Frau Polizeipräsidentin Flachskampf-Hagemann
Telefax 826-2009
Friedensplatz 2

46045 Oberhausen

Betreff: Einsatz vom 16. April 2000 - Vernehmung vom 19. Mai 2000
Ihr Schreiben vom: 5. August 2005 (Herr Polizeidirektor Küpper)
Ihr Zeichen: PPin 1571-23/04

Sehr geehrte Frau Polizeipräsidentin Flachskampf-Hagemann!

Am 16. April 2000 kam es zum Einsatz einer Streifenwagenbesatzung auf dem Spielplatz an
der Roßbachstraße, in dessen Folge von Ihren Beamten gegen mich eine Strafanzeige wegen
versuchter Körperverletzung eingeleitet wurde. Ferner wurde ich für den 19. Mai 2000 als
Beschuldigter zur Vernehmung in das damalige Kriminalkommissariat in Osterfeld vorgela-
den.

Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf und der Justizminister von Nordrhein-Westfalen
(Aufsichtsbehörden der von Ihnen angerufenen Staatsanwaltschaft Duisburg!) vertreten den
Standpunkt, es sei von den Personen, die mich beschuldigten, kein Tatbestand geschildert
worden, der den Verdacht einer Straftat ergebe.

Mit Schreiben vom 22. Oktober 2004 teilten Sie mir mit, es unterbleibe zunächst die Prüfung
im eigenen Haus, um die Neutralität der Ermittlungen nicht zu gefährden. Sie stellten daher
Ihre Stellungnahme bis zum Abschluß des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens
zurück. Dazu ist nun der Zeitpunkt gekommen.

Hochachtungsvoll

Alfred Bomanns



Alfred Bomanns Roßbachstraße 15
46149 Oberhausen

10. August/31. August 2005

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen

Polizeipräsidium Oberhausen
Frau Polizeipräsidentin Flachskampf-Hagemann
Telefax 826-2009
Friedensplatz 2

46045 Oberhausen

Betreff: Einsatz vom 16. April 2000 - Vernehmung vom 19. Mai 2000
Ihr Schreiben vom: 5. August 2005 (Herr Polizeidirektor Küpper)
Ihr Zeichen: PPin 1571-23/04
Mein Schreiben vom 10. August 2005 - Zweite Zusendung am 31. August 2005

Sehr geehrte Frau Polizeipräsidentin Flachskampf-Hagemann!

Am 16. April 2000 kam es zum Einsatz einer Streifenwagenbesatzung auf dem Spielplatz an
der Roßbachstraße, in dessen Folge von Ihren Beamten gegen mich eine Strafanzeige wegen
versuchter Körperverletzung eingeleitet wurde. Ferner wurde ich für den 19. Mai 2000 als
Beschuldigter zur Vernehmung in das damalige Kriminalkommissariat in Osterfeld vorgela-
den.

Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf und der Justizminister von Nordrhein-Westfalen
(Aufsichtsbehörden der von Ihnen angerufenen Staatsanwaltschaft Duisburg!) vertreten den
Standpunkt, es sei von den Personen, die mich beschuldigten, kein Tatbestand geschildert
worden, der den Verdacht einer Straftat ergebe.

Mit Schreiben vom 22. Oktober 2004 teilten Sie mir mit, es unterbleibe zunächst die Prüfung
im eigenen Haus, um die Neutralität der Ermittlungen nicht zu gefährden. Sie stellten daher
Ihre Stellungnahme bis zum Abschluß des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens
zurück. Dazu ist nun der Zeitpunkt gekommen.

Hochachtungsvoll

Alfred Bomanns



Alfred Bomanns Roßbachstraße 15
46149 Oberhausen

10. August/31. August/21. September 2005

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen

Polizeipräsidium Oberhausen
Frau Polizeipräsidentin Flachskampf-Hagemann
Telefax 826-2009
Friedensplatz 2

46045 Oberhausen

Betreff: Einsatz vom 16. April 2000 - Vernehmung vom 19. Mai 2000
Ihr Schreiben vom: 5. August 2005 (Herr Polizeidirektor Küpper)
Ihr Zeichen: PPin 1571-23/04
Mein Schreiben vom 10. August 2005 - Dritte Zusendung am 21. Sept. 2005

Sehr geehrte Frau Polizeipräsidentin Flachskampf-Hagemann!

Am 16. April 2000 kam es zum Einsatz einer Streifenwagenbesatzung auf dem Spielplatz an
der Roßbachstraße, in dessen Folge von Ihren Beamten gegen mich eine Strafanzeige wegen
versuchter Körperverletzung eingeleitet wurde. Ferner wurde ich für den 19. Mai 2000 als
Beschuldigter zur Vernehmung in das damalige Kriminalkommissariat in Osterfeld vorgela-
den.

Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf und der Justizminister von Nordrhein-Westfalen
(Aufsichtsbehörden der von Ihnen angerufenen Staatsanwaltschaft Duisburg!) vertreten den
Standpunkt, es sei von den Personen, die mich beschuldigten, kein Tatbestand geschildert
worden, der den Verdacht einer Straftat ergebe.

Mit Schreiben vom 22. Oktober 2004 teilten Sie mir mit, es unterbleibe zunächst die Prüfung
im eigenen Haus, um die Neutralität der Ermittlungen nicht zu gefährden. Sie stellten daher
Ihre Stellungnahme bis zum Abschluß des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens
zurück. Dazu ist nun der Zeitpunkt gekommen.

Hochachtungsvoll

Alfred Bomanns







Alfred Bomanns Roßbachstraße 15
46149 Oberhausen
2. November 2005

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen

Polizeipräsidium Oberhausen
Frau Polizeipräsidentin Flachskampf-Hagemann
Telefax 826-2009
Friedensplatz 2

46045 Oberhausen

Betreff: Einsatz vom 16. April 2000 - Vernehmung vom 19. Mai 2000
Ihr Schreiben vom: 13. Oktober 2005
Ihr Zeichen: PPin 1571-23/04

Sehr geehrte Frau Polizeipräsidentin Flachskampf-Hagemann!

Als die Beamten der Schutzpolizei auf dem Bolzplatz eintrafen, unterstellten mir die jungen
Männer (Sven K. u. a.) gewisse Handlungen. Die Begriffe "strafbar", "Straftat", "Strafan-
zeige" gebrauchten die Männer nicht. Die Strafanzeige wurde nicht von den jungen Männern,
sondern von den Polizeibeamten K. und L. vorgelegt.

Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und das Justizministerium von NRW stehen auf
dem Standpunkt, daß die jungen Männer auf dem Bolzplatz über mich keinen Sachverhalt
geschildert haben, der den Verdacht einen Straftat ergibt. Das bedeutet also, daß ich mich
selbst dann nicht strafbar gemacht hätte, wenn ich das getan hätte, was die jungen Männer
mir unterstellten. Oder sehen Ihre Beamten das anders?

Anschließend wurden die jungen Männer zur Zeugenvernehmung geladen. Abermals schil-
derten sie nach Auffassung der Generalstaatsanwaltschaft und des Justizministeriums gegen
mich keinen Sachverhalt, der den Verdacht einer Straftat ergibt. Trotzdem wurde ich von Ih-
rer Kriminalkommissarin J. zur Vernehmung vorgeladen.

Die Polizei muß ermitteln, wenn sie Kenntnis vom Verdacht einer Straftat erhält. Werden
keine Vorwürfe erhoben, die den Verdacht einer Straftat ergeben, brauchen die Beamten der
Polizei auch nicht tätig zu werden.

Hochachtungsvoll

Alfred Bomanns



Alfred Bomanns Roßbachstraße 15
46149 Oberhausen
2. November 2005

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen

Polizeipräsidium Oberhausen
Frau Polizeipräsidentin Flachskampf-Hagemann
Telefax 826-2009
Friedensplatz 2

46045 Oberhausen

Betreff: Einsatz vom 16. April 2000 - Vernehmung vom 19. Mai 2000
Ihr Schreiben vom: 13. Oktober 2005
Ihr Zeichen: PPin 1571-23/04
2. Zustellung am 13. Februar 2006

Sehr geehrte Frau Polizeipräsidentin Flachskampf-Hagemann!

Als die Beamten der Schutzpolizei auf dem Bolzplatz eintrafen, unterstellten mir die jungen
Männer (Sven K. u. a.) gewisse Handlungen. Die Begriffe "strafbar", "Straftat", "Strafan-
zeige" gebrauchten die Männer nicht. Die Strafanzeige wurde nicht von den jungen Männern,
sondern von den Polizeibeamten K. und L. vorgelegt.

Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und das Justizministerium von NRW stehen auf
dem Standpunkt, daß die jungen Männer auf dem Bolzplatz über mich keinen Sachverhalt
geschildert haben, der den Verdacht einen Straftat ergibt. Das bedeutet also, daß ich mich
selbst dann nicht strafbar gemacht hätte, wenn ich das getan hätte, was die jungen Männer
mir unterstellten. Oder sehen Ihre Beamten das anders?

Anschließend wurden die jungen Männer zur Zeugenvernehmung geladen. Abermals schil-
derten sie nach Auffassung der Generalstaatsanwaltschaft und des Justizministeriums gegen
mich keinen Sachverhalt, der den Verdacht einer Straftat ergibt. Trotzdem wurde ich von Ih-
rer Kriminalkommissarin J. zur Vernehmung vorgeladen.

Die Polizei muß ermitteln, wenn sie Kenntnis vom Verdacht einer Straftat erhält. Werden
keine Vorwürfe erhoben, die den Verdacht einer Straftat ergeben, brauchen die Beamten der
Polizei auch nicht tätig zu werden.

Hochachtungsvoll

Alfred Bomanns





Telefongespräch mit Herrn Günter Heide, Erster Polizeihaupt-

kommissar am Polizeipräsidium Oberhausen, am 20. März 

2006, 11:38 bis 12:07 Uhr: 

• Herr Heide ist der Meinung, daß gegen mich der Verdacht 

einer strafbaren Handlung geschildert wurde. Diesem 

Verdacht müsse die Polizei im Rahmen des Legalitäts-

prinzips nachgehen; sie habe gar keine andere Wahl. Die 

Verantwortung für eine falsche Beschuldigung trage zu-

nächst einmal der Beschuldigende. Dagegen könne ich als 

Beschuldigter dann auch rechtlich vorgehen. 

• Ich sagte Herrn Heide, daß ich das eben nicht kann, weil 

die Generalstaatsanwaltschaft behauptet, ich sei über-

haupt nicht beschuldigt worden. Herr Heide versicherte mir 

noch einmal, daß mir aus Sicht des Polizeipräsidiums 

strafbare Handlungen unterstellt worden seien. 

• Damit vertreten die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf 

und das Polizeipräsidium Oberhausen eine gegensätzliche 

Rechtsauffassung. Die rechte Hand weiß nicht, was die 

linke tut. Ich werde die Generalstaatsanwaltschaft dem-

nächst unterrichten. 


